
 

 

 

 

 

Erbschaftssteuerliche Privilegierung fällt — Chancen der bisherigen Rechtslage 

Mit Urteil vom 7. November (Az. 1BvL 

10/02) hat das Bundesverfassungsgericht die 

Bundesregierung zur Neuregelung des Erb-

schaftssteuerrechts bis Ende 2008 aufgefor-

dert. Aufgrund der derzeitigen politischen 

Lage erscheint ein Inkrafttreten der Erb-

schaftssteuerreform bereits ab Januar 2008 als  

wahrscheinlich.  

Kern der Erbschaftssteuerreform ist, neben 

der Bewertungsänderung von Immobilien, vor 

allem eine Änderung bei der Besteuerung von 

Betriebsvermögen.  

Zukünftig wird im Rahmen der erbschafts– 

und schenkungssteuerlichen Bewertung eines 

Unternehmens nicht auf den Steuerbilanzwert 

zurück gegriffen. Dies hat zur Folge, dass 

bilanzpolitische Maßnahmen, wie die Wahl 

von degressiver oder linearer Abschreibung, 

Sofortabschreibung oder erhöhte Absetzungen 

für stille Reserven, die Bewertung nicht mehr 

beeinflussen werden. Die bislang unberück-

sichtigt gebliebenen immateriellen Wirt-

schaftsgüter, wie der Geschäftswert, fließen in 

die Bewertung ebenfalls mit ein. 

Gegenwärtig werden in den parlamentarischen 

Arbeitsgruppen zwei Bewertungsmodelle 

diskutiert. Das sogenannte Abschmelzungs-

modell für produktives Betriebsvermögen und 

das Abzinsmodell. 

Das Abschmelzungsmodell sieht ein Steuerer-

lass pro Jahr von 10 Prozent vor, so dass die 

Steuer nach 10 Jahren vollständig entfällt. 

Voraussetzung hierfür ist, dass der Betrieb in 

seinem Personalbestand innerhalb von 10 

Jahren nach dem Erbfall nicht vermindert 

wird. Freibeträge und Bewertungsabschläge 

würden nach dem Abschmelzmodell ersatzlos 

entfallen. 

Nach dem Abzinsmodell wird die Erbschafts-

steuer 10 Jahre lang in gleichen Raten gestun-

det. Würde der Erbe die Erbschaftssteuer zu 

100 Prozent zahlen, erhielte er einen Zinsab-

schlag für 10 Jahre.  

So wie die persönlichen Freibeträge kann 

auch der Freibetrag für Betriebsvermögen 

nach Ablauf von 10 Jahren erneut in An-

spruch genommen werden.  

Es ist zu erwarten, dass von diesem Steuervor-

teil das gesamte Betriebsvermögen, als auch 

Grundstücke erfasst sind. Insofern bestünde 

keine Abgrenzungsproblematik hinsichtlich 

produktivem und nicht produktivem Betriebs-

vermögen.  

Das Abzinsmodell sieht darüber hinaus niedri-

ge Steuersätze in der Steuerklasse 1, sowie 

höhere Freibeträge vor. Es bleibt abzuwarten, 

welches Modell sich durchsetzen wird.  

Die derzeitige Rechtslage 
Tritt in der derzeitigen Rechtslage der Erbfall 

oder die Schenkung ein, so werden besondere, 

nur für Betriebsvermögen geltende Freibeträ-

ge in Höhe von 225.000 Euro insgesamt ge-

währt. Der dann verbleibende Unternehmens 

bzw. Buchwert wird lediglich mit 65 Prozent 

angesetzt, so dass Vermögenswerte bis zu 

346.000 Euro unbesteuert bleiben. Zuzüglich 

des persönlichen Freibetrages, der bei einem 

Kind bei 205.000 Euro liegt, erhöht sich der 

unbesteuerte Betrag auf 660.000 Euro.  

Darüber hinaus wird ein zusätzlicher Entlas-

tungsbetrag für Personen der Steuerklassen 2 

und 3 gewährt, so dass die Übertragung des 

Unternehmens auch etwa auf Eltern, Ge-

schwister, Enkel oder Neffen, den geschiede-

nen Ehegatten, vor allem aber auch auf außer-

halb der Familie stehende Dritte privilegiert 

wird. 

Die noch geltende Steuerprivilegierung für 

Immobilienvermögen beruht auf der für Erben 

und Beschenkten sehr günstigen Bedarfswert-

berechnung. Der Bedarfswert errechnet sich 

aus der Formel: Nettokaltmiete x 12,5 minus 

0,5 Prozent pro Bestandsjahr. Diese Berech-

nungsgrundlage wird entfallen.  

Durch die Erbschaftssteuerreform wird der 

reale Markt– bzw. Verkehrswert einer Immo- 

bilie angesetzt, so dass zum Beispiel bei einem 

Verkehrswert von 500.000 Euro die Steuer-

schuld von 21.450 Euro auf 59.250 Euro steigt.  

Eine lebzeitige Übertragung einer Immobilie 

kann sich also lohnen. 

Die Folgen für die Praxis 
Durch die Erbschaftssteuerreform wird die 

erbschaftssteuerliche Privilegierung von Immo-

bilien– und Betriebsvermögen in dieser Form 

nicht mehr weiter bestehen.  

Insbesondere bei ertragsstarken Unternehmen 

und mittleren bis großen Immobilienobjekten 

wird sich die erbschafts– und schenkungssteu-

erliche Bewertung aller Voraussicht nach er-

heblich erhöhen. Die Steuerprivilegierung soll-

te daher dringend noch genutzt werden. 

Es stellt sich die entscheidende Frage, wie das 

künftige erbschaftsteuerliche Bewertungsrecht 

ausgestaltet werden soll. Das drängendste be-

wertungsrechtliche Problem ist die drohende 

Mehrfachbesteuerung. Hier droht ein und die-

selbe Steigerung des Leistungsvermögens, ein 

Steuersubstrat, mehrfach steuerlich belastet zu 

werden. Zunächst erbschaftsteuerlich bei Be-

wertung nach dem Ertrags– bzw. Verkehrswert, 

und dann wiederum, infolge tatsächlichen Ein-

tritts der Erträge, ertragssteuerlich. 

Diese doppelte steuerliche Belastung kann in 

Einzelfällen an den Rand der Vollkonfiskation 

führen. 

Die sich hier wiederspiegelnde Problematik der 

Mehrfachbesteuerung ist durch Rückkopp-

lungseffekte aus dem Zusammenwirken von 

einerseits vertretbaren Vorgaben des Bundes-

verfassungsgerichts, andererseits durch die in 

den letzten Jahren immer weiter zunehmenden 

ertragsteuerlichen Verstrickungen verursacht. 

Der Gesetzgeber ist daher veranlasst, eine An-

passung im Ertragssteuerrecht zu vollziehen. 
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